
Gemeinde Biederitz 
Der Bürgermeister 

OT Biederitz, Gerwisch, Gübs, Heyrothsberge, Königsborn, Woltersdorf 

  

Gemeinde Biederitz  Bankverbindung: Steuernummern:      Sprechzeiten:           

Magdeburger Straße 38   Sparkasse Magdeburg Gemeindeblatt: 103/144/03059   Montag  09:00-12:00 & 13:00-15:00 Uhr   
39175 Biederitz IBAN: DE80 8105 3272 0630 0009 80 Kindertagesstätten: 103/145/02502   Dienstag  09:00-12:00 & 13:00-16:30 Uhr   
Telefon: 039292 603-72   BIC: NOLADE21MDG Gemeinde: 103/144/50022 Donnerstag 09:00-12:00 & 14:00-17:00 Uhr   
Telefax: 039292 603-95     Freitag nach Vereinbarung 

Mail: info@gemeinde-biederitz.de    Bürgermeistersprechstunde: Donnerstag 15:00-17:00 Uhr 

 

 

 

 

 
 

 

 
Angaben zum Steuerschuldner: 

Name, Vorname: 

Anschrift:    

Tel.:                                                          Mail: 

 
 

Vergnügungssteueranmeldung für den Kalendermonat     …………  20……. 

 
Berechnung der für den oben angegebenen Zeitraum zu entrichtenden Vergnügungssteuer 

 

Spielgeräteart Anzahl Einspielergebnis Prozentsatz Vergnügungssteuer 

Geräte mit Gewinnmöglichkeit in 
Spielhallen 

    

Geräte mit Gewinnmöglichkeit an 
sonstigen Aufstellungsorten 

    

Geräte ohne  
Gewinnmöglichkeit in Spielhallen 

    

Geräte ohne Gewinnmöglichkeit an 
sonstigen Aufstellungsorten 

    

Musikautomaten 
    

Geräte mit denen Gewalt dargestellt, 
verherrlicht oder verharmlost wird 

    

Geräte mit Wertspielmarken o.ä. 
    

elektr. multifunktionale Bildschirmgerä-
te ohne Gewinnmöglichkeit 

    

 
Ich (Wir) versichern, dass ich (wir) die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht habe(n). Mir (Uns) ist bekannt, dass ein förmlicher Steuerbescheid nur bei 
abweichender Steuerfestsetzung durch die Gemeinde Biederitz erteilt wird.   
  
 

 
   Gemeinde Biederitz 
   Abteilung Steuern 
   Magdeburger Straße 38 
   39175 Biederitz 

 
 

Bitte unbedingt angeben: 

Kassenzeichen: 

Bearbeiter/in:   

 

  
 

 

 



Hinweis:   
Bitte beachten Sie, dass die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Steuererklärung innerhalb 
von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes (Kalendermonat) bei der Gemeinde Biederitz 
eingegangen sein muss.   
  
 
 
  
________________________________  
Datum, Unterschrift  
 

  
Billigkeitsmaßnahmen gem. § 13 a Kommunalabgabengesetz (KAG LSA):  
Ansprüche aus dem Abgabenschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn  
die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten würde und der An-
spruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles 
unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden.  

  
Fälligkeit der Steuerzahlung:   
Die widerspruchslose Annahme dieser Anmeldung durch die Gemeinde Biederitz gilt als formloser  
Steuerbescheid (Heranziehung). Bitte beachten Sie, dass insoweit kein gesonderter Steuerbescheid  
und keine weitere Zahlungsaufforderung erteilt wird.   
  
Bitte zahlen sie den errechneten Steuerbetrag mit Abgabe der Steueranmeldung, spätestens jedoch  
bis zum 10. Tag nach Ablauf des Erhebungszeitraumes (Kalendermonat) unter Angabe des Kassen-
zeichens an die Gemeinde Biederitz auf das nachstehend aufgeführte Konto:   
  
Kreditinstitut: Sparkasse Magdeburg 
IBAN:   DE80 8105 3272 0630 0009 80 
BIC:   NOLADE21MDG 

  
Säumniszuschläge und Zwangsvollstreckung:  
Sofern nach Fälligkeit der Steuerzahlung eine Begleichung der Schuld nicht erfolgt, hat der/die Steu-
erpflichtige Säumniszuschläge und im Falle einer Mahnung Mahngebühren zu entrichten sowie im 
Falle der Zwangsvollstreckung deren Kosten zu tragen.  

  
Rechtsbehelfsbelehrung:   
Gegen die Heranziehung zur Vergnügungssteuer kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der 
Gemeinde Biederitz, Magdeburger Straße 38, 39175 Biederitz eingelegt werden. Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Tages an dem die Steueranmeldung (Steuerbescheid) bei der Gemeinde Biederitz einge-
gangen ist.   
  
Durch die Einlegung des Widerspruches wird die Wirksamkeit des Bescheides nicht gehemmt und die  
Einziehung der Steuern nicht ausgesetzt (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung).  
_________________________________________________________________________________  
 
  
 Raum für Bearbeitungsvermerke:   
 

z.B.  
 
 
  
Wird von der Steuerabteilung ausgefüllt:   
 

1. Der vorliegenden Anmeldung wird nicht widersprochen  
2. Der vorliegenden Anmeldung wird widersprochen.                              
3. Sollstellung                                                                                Erledigt:_________________  
4. zum Vorgang                Datum, Namenszeichen  


